
 
Stadt Neustadt an der Weinstraße 

 

 

 

Architektur 
(Zuschnitt, Belich-

tung, Adressbil-
dung etc.) 

 
 

Barrierefreiheit 

 
Parkplätze 

 
Denkmalpflege 

 
Grünfläche 

 

Wirtschaftlich-
keit 

 

Nutzungskon-
flikte 

 

Zeitfaktor 

 

 
Verortung im Be-

stand 
 

Zuschnitt / Belich-
tung abhängig 
von der Verortung 
im Bestand/ An-
passung an Bedarf 
der Nutzer nur 
begrenzt möglich 

je nach Veror-
tung im Bestand 
nicht oder nur 
schwierig zu rea-
lisieren 

je nach Anzahl 
der Wohnungen 
sind Parkflächen 
im Bereich der 
Grünfläche oder 
a.a.O. notwendig, 
in geringerem 
Umfang als bei   

das Ortsbild wird 
nicht verändert 

weitgehender Er-
halt der Grünflä-
che möglich 
(aber: siehe auch 
Parkplätze) 

geringere Her-
stellungskosten 
als  und  
weniger Wohn-
flächen als bei  

Mischnutzung 
Wohnen und öf-
fentliche Nutzung 
 im Vergleich 
höchstes Kon-
fliktpotential 

Realisierung nach 
Durchführung  
Vergabeverfahren + 
Bebauungsplanände-
rung möglich 
Unsicherheitsfaktor 
wg. Nutzung als Un-
terkunft für Geflüch-
tete 

 
Neubau in der 

Grünfläche 

gute Anpassung 
an Bedarf der 
Nutzer (Zuschnitt, 
Belichtung…) 
Außenwirkung 
und damit Adress-
bildung vorhan-
den 

Barrierefreiheit 
realisierbar (bei 
Neubau von Ver-
sammlungsstät-
ten u. Verwal-
tung nach LBauO 
vorgeschrieben)  

je nach Anzahl 
der Wohnungen 
sind Parkflächen 
im Bereich der 
Grünfläche oder 
a.a.O. notwendig, 
in größerem Um-
fang als bei  

das Ortsbild wird 
durch Neubau 
verändert, 
(aber: Neubau im 
Park nach Aus-
sage Denkmal-
pflege denkbar) 

Verkleinerung 
der Grünfläche 
durch Neubau 
und notwenige 
Parkplätze 

zusätzlicher Neu-
bau, daher hö-
here Herstel-
lungskosten als 
 
mehr Wohnflä-
chen als bei  

bauliche Tren-
nung der Nutzun-
gen, räumliche 
Zuordnung vor-
handen 
 geringeres 
Konfliktpotential 

Realisierung nach 
Durchführung  
Vergabeverfahren + 
Bebauungsplanände-
rung möglich 
Unsicherheitsfaktor 
wg. Nutzung als Un-
terkunft für Geflüch-
tete 

 
Alternativer 

Standort außer-
halb des Plange-
biets (Neubau) 

Neubau ermög-
licht Anpassung 
an Bedarf (Zu-
schnitt, Belich-
tung..) 
Außenwirkung 
und damit Adress-
bildung 

Barrierefreiheit 
realisierbar (bei 
Neubau von Ver-
sammlungsstät-
ten u. Verwal-
tung nach LBauO 
rechtlich vorge-
schrieben) 

keine Parkflächen 
im Bereich Man-
delring 45 

keine Verände-
rung des Orts-
bilds im Bereich 
Mandelring 45 

weitgehender Er-
halt der Grünflä-
che möglich 
(aber: siehe auch 
Parkplätze) 

abhängig vom 
Standort (Grund-
stück im Eigen-
tum der Stadt?) 
zusätzlicher Neu-
bau höhere 
Herstellungskos-
ten als , bei 
Grundstückser-
werb höher als  
 

räuml. / bauliche 
Trennung der 
Nutzungen 
keine Konflikte 
zw. öff. Nutzung 
und Wohnnut-
zung am Mandel-
ring 45, je nach 
Verortung aber 
Konflikte an an-
derer Stelle 

abhängig vom kon-
kreten Standort, 
bislang kein geeigne-
ter Standort be-
kannt, daher Gefahr 
der Verzögerung des 
Vorhabens 

 


